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Lüner Schützenverein von 1332 e.V.

 

-Der Bataillonsschießwart-

Regeländerungen

Sehr geehrte Sportschützen/-schützinnen,

Bei der Sitzung des Sportausschusses des Deutschen Schützenbundes (26.02.05) wurde das Regelwerk zum Aufgelegt-Schießen verabschiedet und dem Gesamtvorstand zur endgültigen Genehmigung vorgelegt.

Der Bereich findet sich im Teil 9 der Sportordnung wieder.

Die nachfolgend genannten Regeländerungen haben Anwendung für alle Disziplinen des Aufgelegt-Schiessens und gelten bereits ab dem Sportjahr 2006 (ab 01.10.2005).
Folgende wesentlichen Änderungen ergeben sich daraus:

9.1.4.1 Anschlag
Das Gewehr darf nur mit beiden Händen, der Schulter, der Wange und dem neben der rechten / linken Schulter liegenden Teil der Brust gehalten werden.

Das Gewehr darf außerhalb dieses Bereiches der rechten / linken Schulter und des rechten / linken Brustteiles nicht zusätzlich durch die Jacke oder die Brust abgestützt werden.

9.1.6.4 Laden

Das Einführen des Geschosses / der Patrone darf nur erfolgen, wenn die Waffe auf der Auflage liegt und Richtung Kugelfang zeigt.

9.1.9 Auflagen

Die Auflagen dürfen nur aus runden Rohren mit mindestens 100 mm Länge bestehen.
Diese Rohre dürfen mit glattem, nicht rutschhemmendem Material verkleidet sein.

Mit freundlichen Sportgrüßen

eure Battaillons-Schießwarte
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